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A M T  O E V E R S E E  

B A U A M T  

 

 

 

B e k a n n t m a c h u n g  

 

der Genehmigung der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Tarp 

 

 

 

Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat mit Bescheid vom 19. 

Februar 2010, Az. IV 646 - 512.111-59.171 (15. Ä.) die von der Gemeindevertretung 

Tarp am 03.12.2009 beschlossene 15. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Tarp nach § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 

 

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB bekannt 

gemacht. 

 

Alle Interessierte können die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes, die 

Begründung und die zusammenfassende Erklärung dazu in der Amtsverwaltung 

Oeversee in Tarp, Tornschauer Str. 3/5, Zimmer 25, während der Sprechstunden 

einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. 

 

Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 bezeichneten 

Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 

Dasselbe gilt für die nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des 

Abwägungsvorgangs . Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 

Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes kann 

in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan entnommen werden. 

 

Tarp, den 01. März 2010 

 

 

 

        A M T  O E V E R S E E  

        DER AMTSVORSTEHER 

         Im Auftrage 

 

      (LS)        gez. 

           Rudolph 
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5. Nachtragssatzung 

 

zur Satzung des Amtes Oeversee 

über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 

(GVOBl. Schl.–H. S. 57) in der z. Zt. gültigen Fassung, des  § 24 a der Amtordnung 

für Schleswig–Holstein vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.–H. S. 112) in der z. Zt. 

gültigen Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes des 

Landes Schleswig–Holstein vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27) in der z. Zt. 

gültigen Fassung wird nach der Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 

25.02.2010 folgende 5. Nachtragssatzung erlassen: 

 

 

 

I. 

 

 

§ 4 (Höhe der Gebühren, Erlass der Stundung) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

Soweit nach der Gebührentabelle ein Ermessensspielraum besteht, ist die Höhe der 

Gebühr unter Berücksichtigung der Bedeutung, des wirtschaftlichen Wertes und des 

sonstigen Nutzens für den Gebührenpflichtigen und des Umfanges, der Schwierigkeit 

und des Zeitaufwandes für die Amtshandlung festzusetzen. Sie darf die Kosten des 

Verfahrens nicht übersteigen. 

 

 

 

In der Anlage zur Satzung werden die Gebührensätze der Tarif-Nr. 1 wie folgt 

festgesetzt:  

 

Tarif / 

Nr. 

Bezeichnung der Amtshandlung 

 

Gebühr 

EURO 

1. Beglaubigungen, Bescheinigungen, Zeugnisse usw., 

soweit nachstehend nicht besonders aufgeführt 

 

Staffelung für Beglaubigungen:   1.   bis    5.  je 

        6.   bis  10.  je 

      11.   bis  20.  je 

      ab der 21.  je 

 

Beglaubigungen inklusiv Fotokopie zzgl.  je 

 

 

 

2,50 

 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

 

0,50 
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II. 

 

Die 5. Nachtragssatzung des Amtes Oeversee über die Erhebung von 

Verwaltungsgebühren tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Tarp, den 01.03.2010 

 

 

 

AMT OEVERSEE 

DER AMTSVORSTEHER 

 

 

gez. 

Herbert Jensen 
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